
geschraubt scheint mir die Diktion des DPa- Problematik der Interkommunionfrage
storaltheologen in der Übernahme des Jar- überwunden werden kann dur einen InNner-
BONS der Erkenntnis- und Wissenschafts- liturgisch getragenen Konsens der Mahlteil-
soziologen: Gerade diese richtigen und wich- S
tiıgen Aufschlüsse collte mm wohl unpräten- Der Entwurf, dessen Perspektiven hier 5  e
1Ö5ser und griffiger GaABCN, zumal in diesem angedeutet erden a  önnen, verdient dieRahmen der „Theologie ım Fernkurs‘” der
renommierten Würzburger omschule. Ins-

ernstliche Beachtung der Theologen ebenso

gesamt 16} das Buch außerst lesenswert und
WIie der Praktiker, die hier über (gelegent-
lich auch gegen pastoralen WE ökumeni-

ıen
ZUuU emp.  en schen Pragmatismus hinaus ZUr MeditationJohannes Emminghaus der iturgie angeregt werden, deren Funktion

als locus theologicus csicher sehr Öft kurzOkumenische HNINEeN ist  . in noch kommt. Es kannGlaubenseinheit eucharistischer UÜberlie- er!  zs nicht verschwiegen werden, daßferung. (Konfessionskundl! und kontrovers- der Eindruck entsteht: VE wolle un die Voheol Studien, 39), Bonifaciusdruck, Pa- ihm gegeißelte Vertheologisierung derderborn 1976 Ln 19.80. ekklesialen durch eine Pan-
Der Bochumer Liturgiewissenschaftler unter- liturgisierung ersetzen. Auch damit e
nımmt mit dem Buch den überaus antTegeN- SPaANNUNSGSVO leichgewicht zwischen
den Versuch, VvVon der lex orandı die lex orandi und lex credendi das D  — Z1!
lex redendi verdeutlichen und präazı- einer Scheinidentität verschoben werden
Steren. Der Titel deutet eine wesent- darf) gestört mit benfallser Kon-
iche Intention des VE aber nicht SCqUENZEN., So ist schon die alte Kirche
die HAallZc Fülle der aufgeworfenen und be- zu fragen, ob tatsächlich das Apostolicum
andelten Fragen aufzufangen. Es andelt ursprünglich Im Taufvollzug gesprochen
eich unı den Entwurt einer eucharistischen wurde: Kelly, der von nicht
Ekklesiologie, er -  er hne Inspira- erwähnt WI1 vertritt hier eine andere An-
t10N durch die Orthodoxie) nicht von der sicht Man kann auch kaum apodiktisch be-
Gakramentenlehre ausgeht wiıe cdie übliche haupten, da die Liturgie der Grund für
Dogmatik, sondern VOmMm Vollzug des Sakra- Dreigliedrigkeit bereits der nt] Bekenntnis-
mentes, wIıe sich in den Liturgien der ‚— tormeln ist: gibt eliNne Von tellen
geteilten Christe  er widerspiegelt. Da (SO (z Thess 5, 18 f; Gal 3, 11—14 u. a.)},
lautet die rundthese) die Eucharisthefeier deren Dreigliedrigkeit kaum gedeutet wWel-
das entscheidende Interpretationsprinzip kann. Das zeigt bereits, daß auch die
cAhristlichen Glaubens ist und gleichsam der Lehre alg Reflexion über das Kerygma eine
Urort der Dogmatik, 1äßt sich ın der Eucha- eigenständige spie|  z  Jt, nicht mit der
ristie-Überkeferung ie Grundlage für einen Liturgie verrechnet werden kannn Weiter ist  .
laubenskonsens zwischen den getrennten zu diskutieren, wWwe Bedingungen für eine
Kirchen finden, breiter rst als die der Interkommunion nun atsächlich tellen
ymbolischen Übereinstimmung. S1N!  d. Man ohne einen Lehrkonsens

kaum auskommen: dabeii bleibt cher ZIn eıner eingehenden Analyse der liturgi-
schen Überlieferung (angefangen von Justi Daß die lex Orandi eın wesentliches Funda-

fragen, WIE weit esich erstrecken hat
bis hin alten römischen ge! coll
die Parallelität n Apostolicum und Eucha- ment bildet, darin kann INan mrt &s  ber-
ristietheologie der Liturgie verdeutlicht einstimmen. Diese Einwendungen schmälern
den Das geschieht nicht ohne Kritik z441' ber nicht dessen Verdienst, das innerkirch-
mischen Kanon WIie manchen Einzelheiten iche wie auch das ökumenische Gespräch
der letzten Liturgiereform. erraschende weitergeführt und zu haben
Perspektiven eröffnen rel. dort, w{ Bochum Wolfgang Beinert
die Konsequenzen gCeZogen werden. Da 1

KARL, Toleranz in der IrWesten die römische Form des Hochgebetes Freiheit und Manipulation in Gesellschaft-  . mehr die arstellung des Gesamtglau- Un! Kirche Rückblick auf das Konzil. (Her-bens, sondern der Eucharistielehre wird,
mußten sich iın 1Men| das keinen Über- der-Bücherei 596) Freiburg 1977 art.
blicke hatte über die altkirchliche Tradition lam S 4.90.
der Liturgie) Engführungen ergeben, die ih- Die Herder-Bücherei acht hier A Abhand-
erseits dann die den gefrennten ungen zugäng f VOo denen die 1970
Kirchen vertieften. Eine Rückbesinnung kann veröffentlicht worden WAarT, anderen auych
dagegen —+  iner Überwindung des Str.  eites eschon in Artikeln und Vorträgen des Vf.

die Eucharistie alc Opfer, einer angeklungen sind. Im Mittelpunkt der Auf-
fassenderen Sicht des kirchlichen ÄAmtes, cat7e steht die rage nach Berechtigung und
1Ner klareren Theologie der Lokalkirche, Grenzen e1nes innerkirchlichen Plurahsmus.
einer Klärung des Verhältnisses von ordo
und iuriscictio sSOWI1e einer

Sehr grundsätzlich un treffend dazıu die
Ausführungen Toleranzbegriff, den

Einigung der Christen hren. vertritt in der Kirche zurecht anders sieht als 1Im
die Ansicht, daß die alte Mittel-Zeichen- Staat. Eine Theologie der Toleranz „muß
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geschraubt scheint mir die Diktion des Pa­
storaltheologen in der Übernahme des Jar­
gons der Erkenntnis- und Wissenschafts­
soziologen: Gerade diese richtigen und wich­
tigen Aufschlüsse sollte man wohl unpräten­
tiöser und griffiger sagen, zumal in diesem 
Rahmen der „Theologie im Fernkurs" der 
renommierten Würzburger Domschule. Ins­
gesamt ist das Buch äußerst lesensweTt und 
zu empfohlen. 
Wien ]ohannes H. Emminghaus 

SCHULZ HANS-JOACHIM, ökumenische 
Glaubenseinheit aus eucharistischer Oberlie­
ferung. (Konfessionskundl. und kontrovers­
theol. Studien, Bd. 39), Bonifaoiusdruck, Pa­
derborn 1976. Ln. DM 19.80. 
Der Bochumer Litursiewissenschaftler unter­
nimmt mit dem Buch den überaus anregen­
den Versuch, von der lex orandi aus die 
lex credendi zu verdeutlichen und zu präzi­
sieren. Der Titel deutet zwar eine wesent­
liche Intention des Vf. an, vermag aber nicht 
die ganze Fülle der aufgeworfenen und be­
handelten Fragen aufzufangen. Es handelt 
sich um den Entwurf einer eucharistischen 
Ekklesiologie, die (sicher nicht ohne Inspira­
tion durch die Orthodoxie) nicht von der 
Sakramentenlehre ausgeht wie die übliche 
Dogmatik, sondern vom Vollzug des Sakra­
mentes, wie er sich in den Liturgien der un­
getehlten Christenheit widerspiegelt. Da (so 
lautet die Grundthese) die Eucharistiefeiler 
das entscheidende Interpretationsprunzip des 
christlichen Glaubens ist und gleichsam der 
Urort der Dogmatik, läßt sich in der Eucha­
ristie-Oberlieferung die Grundlage für einen 
Glaubenskonsens zwischen den getrennten 
Kirchen finden, die breiter ist als diie der 
symbolischen Obereinstimmung. 
In einer eingehenden Analyse der liturJ?i­
schen Oberlieferung (angefangen von Justin 
bis hin zum alten römischen Hochgebet) soll 
die Parallelität von Apostolicum und Eucha­
ristietheologie der Liturgie verdeutlicht wer­
den. Das geschieht nicht ohne Kritik am rö­
mischen Kanon wi:e an manchen Einzelheiten 
der letzten Liturgiereform. überraschende 
Perspektiven eröffnen sich freilich dort, wo 
die Konsequenzen gezogen werden. Da im 
Westen die römische Form des Hochgebetes 
nicht mehr die Darstellung des Gesamtglau­
bens, ,sondern der Eucharistielehre wird, 
mußten sich in Trient (das keinen Ober­
blidc hatte über die altkirchlidte Tradition 
der lJiturgie) Engführungen ergeben, die ih­
rerseits dann die Kluft zu den getrennten 
Kirchen vertieften. Eine Rückbesinnune; kann 
dagegen zu einer Oberwindung des StreHes 
um die Euchariistie als Opfer, zu P.in,er um­
fassenderen Sicht des kiTchlichen Amtes, zu 
einer klareren Theologie der Lokalkirche, zu 
einer Klärung des Verhältnisses von ordo 
und iurllsdictio sowie schließlich zu einer 
Einigung der Christen führen. Sch. vertritt 
die Ansicht, daß die alte Mittel-Zeichen-
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Problematik ,in der Interkommunionfrage 
überwunden werden kann durch einen dnner­
liturgilsch getragenen Konsens der Mahltedl­
nehmer. 
Der Entwurf, dessen Perspektiven hier nur 
angedeutet werden können, verdient die 
ernstliche Beachtung der Theologen ebenso 
wile der Praktiker, die hier über (gelegent­
lich auch gegen) pastoralen wie ökumeni­
schen Pragmatiismus hinaus zur Meditation 
der Liturgie angeregt werden, deren Funktion 
als locus theologicus sicher sehr oft zu kurz 
gekommen ist und noch kommt. Es kann 
allerdings nicht verschwiegen werden, daB 
der Eindruck entsteht: Vf. wolle nun die von 
ihm gegeißelte VertheologiJSierung der 
ekklesialen Wirklichkeit dmch eine Pan­
liturgisierung ersetzen. Auch damit würde 
das spannungsvolle Gleichgewidtt zwischen 
lex orandi und lex credendi ( das nicht zu 
einer Scheinidentität hin verschoben werden 
darf) gestört mit ebenfalls erheblichen Kon­
sequenzen. So ist schon für die alte Kirche 
zu fragen, ob tatsächlich das Apostolicum 
ursprünglich hn Taufvollzug gesprochrn 
wurde; J. N. D. Kelly, der von Sch. nicht 
erwähnt wird, vertritt hier eine andere An­
sicht. Man kann auch kaum apodiktisch be­
haupten, daß eile Liturgie der Grund für die 
Dreigliedrigkeit bereits der ntl Bekenntnis­
formeln ist: es gibt eine Reihe von Stellen 
(z. B. 1 Thess 5, 18 f; Gai 3, 11-14 u. a.), 
deren Dreigliedrigkeit kaum so gedeutet wer­
den kann. Das zeigt bereits, daß auch die 
Lehre als Reflexion über das Kerygma eine 
eigenständige Rolle spielt, die nicht mit der 
Liturgie verrechnet werden kann. Weiter ist 
zu diskutieren, welche Bedingungen für eine 
Interkommunion nun tatsächlich zu stellen 
sind. Man wird ohne einen Lehrkonsens 
kaum auskommen; dabei bleibt sicher zu 
fragen, wie weit er sich zu erstrecken hat. 
Daß die lex orandi ein wesentliches Funda­
ment bildet, darin kann man mrt Sch. über­
einstimmen. Diese Einwendungen schmälern 
aber nicht dessen Verdienst, das innerkirch­
liche wie auch das ökumenische Gespräch 
weitergeführt und angeregt zu haben. 
Bochum Wolfgang Beinert 

RAHNER KARL, Toleranz in der Kirche. 
Freiheit und Manipulation in Gesellschaft 
und Kirch·e. Rückblick auf das Konzil. (Her­
der-Bücherei 596) (126.) Freiburg 1977. Kart. 
1am. DM 4.90. 
Die Herder-Bilcherei macht hier 3 Abhand­
lungen zugänglich, von denen die 2. 1970 
veröffentlicht worden war, die anderen auch 
schon in Artikeln und Vorträgen des Vf. 
angeklungen sind. Im Mittelpunkt der Auf­
sätze steht die Frage nach Berechtigung und 
Grenzen eines innerkirchlichen Pluralismus. 
Sehr grundsätzlich und treffend dazu die 
Ausführungen zum Toleranzbegriff, den R. 
in der Ki,rche zurecht anders sieht als im 
Staat. Eine Theologi.e der Toleranz „muß 



eigens und Vom Wesen der Kirche her be- SEeEHANHEN ıst, CT u}  4} eschrieben hat
gründet werden‘“ (12) Gemäß der Unter- tür Fragenden und Suchenden und auf
scheidung von und Hirtenamt werden jede rage ehrliche und zeitnahe Antwort
auch die Toleranzfragen gegliedert, ob s1e geben versuchte. Sicher 61111 nich  P alle
das Glaubensbewußtsein betreifen oder das aufgeworfenen und behandelten ragen von
kirchliche Leben. sucht sowohl Ursachen gleicher Wichtigkeit, kommt aber auch
innerkirchlicher Konflikte zu erhellen wiıe Ke- allen Glaubensproblemen die gleiche
geln Konfliktlösung zu entwickeln. To0- Bedeutung ZU, Abschließend bemerkt: eın
leranz wird von seiten  <& des Lehramts (dem Glaube, der diese Fragen stellt, ist  . eın le-
bescheinigt wird, e ufgrund der hierar- bendiger Glaube; eın Glaube, der ın erfa)|
chischen Verfassung der Kirche am absoluben ıSst, Gewohnheit und Alltagstrott eiNZU-
Glaubensgut festhalten müsse) wiıe auf GP1- schlummern, kann durch ese Tragen o
ten der Theologen gefordert. Besonders be- geweckt werden. Beide erfahren gemäß der
kannt und in historischen Beispielen auch anfangs zıiterten Forderung „Wegweisung
O leuchtet die Kontflikte miit dem und
authentischen (fehlbaren Lehramt der Kir- Spital Pyhrn Erich Tischler
che R, entwickelt hier Prinzip des legiti-
mmMen Weitergehens der Diskussion 47) und PASTORALTHEOLOGIE
spricht sich dafür ausS, mehr als Ffrüher posihv
und argumentativ lehramtliche ntischeidun- RSMAR Hg.), Der heilige
en vorzutragen (56) Einigen Raum nimmt Pırmin und sein Pastoralbüchlein. (81.) hor-
noch Clie rage der kkomodation des Lehr- becke, Digmaringen DM 24 ,—,
amıts Entwicklungen 1im envo.| enin, Pirmin, Klosterbischof Meaux, gründer

mehrerer Klöster, gestorben 753 als Abt vonwWenn „Lebenskonflikte“ besprochen werden, Hornbach, hat einen Leitfaden für stOo-WIe die ge Römische Frage oder rale Arbeit hinterlassen, der der Einwurze-heute die rage der Handkommunion. Line
wesentliche Ergänzung dieser Thematik lung des 115 Glaubens be; den g-

tauften CG‚ermanen dienen collte 125625gibt der D, Aufsatz, der neben dem Titel- Handbüchlein hat der Erzabt von euronthema U. Z das Thema Demokratie der
Kirche (95) und insbesondere die Reichenau-Jubiläum (724—1974) mi1t
Frage des Pluralismus von Theologien 97) einer historischen Ein ührung heraus-
ufgreift, Im Hinblick auf Jahre Onzil gegeben. Der Übertragung des vulgärlateini-
kehrt der Gedanke des legitimen Pluralismus schen 1 extes (nach der Ausgabe von Gall
der eologien wieder, wobei die sogenannte er aAuf Grund der Einsiedler anı

199 dem Ende des Jh.) stelltenPianische ‚DO! der Kirche, die mıt dem anchmal beträchtliche Schwierigkeiten ent-Konzil nach ihr Ende ge: hätte,
SCHCN, zumal Erschließung des Sinnesdas Verdikt des Integralismus hält und G-  Pr selten der gesamte ulturelle Hinter-wegkommt. Ob damit chie mit vielen

Schwächen gerade AI Thema Toleranz und grund der Entstehungszeit eachten wWAar.
Pirmin hält sil  - seinem PastoralbüchleinPluralismus 1n der Kirche gesehene unter dem NamenPianische Periode B-  . wenig 5 en (bekanntgeworden

Zeitumständen und den notwendigen Ent- Scarapsus, von ECX-CaIDeETE, also Exzerpt
wicklungen heraus gesehen W  a Diese Peri- verschiedenen anderen VOrT lem
ode hat gerade für die etzten Entwicklungen die HI Schrift, aber auch die Väter

irche und Theologie ihre historisch (besonders l Augustinus, (äsarmıs von

eindeutigen und unabnehmbaren Leistungen Arles, Martin Von raga, Isiıdor von

rbracht. Jedenfalls liegt hier Büchlein Im 1, 'eil er die gesamte Heils-
eschichte dar (Indikativ) und äßt ihrVOT, dem niemand vorübergehen ollte, ine Zusammenfassung der Pflichtendem die aktuellen Entwicklungen ın der Kir- des christlichen Lebens (Imperativ) olgenche E Herzen liegen.

ıen Rudolf Weiler Denken und Verständnis
509 gibt Seine Schrift Aufschluß über eo.

des christlichen
Fragender Glaube. WOTr- Lebens einer Zeit, ZAUS der WTr NUuUTr wenige

ten auf ktuelle Probleme Don-. 50. Quellen haben
Bosco-V., München 1976, art. DM 12.80. Hinsichtlich der Anweisungen für das christ-

liche Leben kann als arakteristisch ange-
In einem seiner etzten Bücher behauptet sehen werden, daß G1 1rmın wenig darum

Nigg „Ich habe nichts BegEN die Theolo- bemüht, Sie Sa: einsichtig zu machen,
ott habe 51€e€ selig aber V sondern sich ihrer Begründung damit be-

61€e heute ausführen, ıst Fachwissenschaft, ist gnugt, 512e als Gebote aufzuzeigen. Im be-
intellektuelle Geistesübung, währen /r sonderen mag interessieren, elche Stellung
doch der Wegweisung und der Kraft edur- F}ragen bezieht, denen 14n heute
fen.  4 Schon dieses, dem Umfang nach eher BEIZL nach ihrer historischen Entwicklung
escheidene Büchlein, jene Behaup- fragt Einige sejen genannt Die Trennung
tung widerlegen. Vielleicht gerade des- ıiner  @‘ rechtmäßigen Ehe wird zugelassen,
SCHL, wel. der Autor auf die Fragen der
ın der Glaubenswissenschaft Kleinen ein-

„WEeNN 7zustimmen der Liebe Christi
berwegen“, auch WeEgBEeN Ehebruches
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eigens und vom Wesen der Kirche her be­
gründet werden" (12). Gemäß der Unter­
scheidung von Lehr- und Hirtenamt werden 
auch die Toleranzfragen gegliedert, ob sie 
das Glaubensbewußtsein betreffen oder das 
kirchliche Leben. R. sucht sowohl Ursachen 
innerkirchlicher Konflikte zu erhellen wie Re­
geln zur Konfliktlösung zu entwick-eln. To­
leranz wird von seiten des Lehramts (dem 
besche.inigt wird, daß es aufgrund der hierar­
chischen Verfassung der Kirche am absoluten 
Glaubensgut festhalten müsse) wie auf sei­
ten der Theologen gefordert. Besonders be­
kannt und in historischen Beispielen auch 
von R. beleuchtet sind die Konflikte mit dem 
authentischen (fehlbaren) Lehramt der Kir­
che. R. entwickelt hier ein Prinxip des legiti­
men Weitergehens der Di~kussion (47) und 
spricht sich dafür aus, mehr als früher positiv 
und argumentativ lehramtliche Entscheidun­
gen vorzutragen (56). Einigen Raum nimmt 
noch die Frage der Akkomodation des Lehr­
amts an Entwicklungen im Kirchenvolk ein, 
wenn „Lebenskonf1i.kte" besprochen werden, 
w~e die seiner.zeitige Römische Frage oder 
heute die Frage der Handkommunion. Eine 
wesentliche Ergänzung diieser Thematik er­
gibt der 2. Aufsatz, der neben dem Titel­
thema u. a. das Thema Demokratie in der 
Kirche behandelt (95) und insbesondere die 
Frage des Pluralismus von Theologien (97) 
aufgreift. Im Hinblick auf 10 Jahre Konzil 
!Gehrt der Gedanke des legitimen Pluralismus 
der Theologien wieder, wobei die sogenannte 
Pianische Epoche der KiTche, die mit dem 
Konzil nach R. ihr Ende gefunden hätte, 
das Verdikt des Integralismus erhält und 
schlecht wegkommt. Ob damit di:e mit vielen 
Schwächen gerade zum Thema Toleranz und 
Pluralismus in der Kirche behaftet gesehene 
Pianische Periode nicht zu wenig aus ihren 
Zeitumständen und den notwendigen Ent­
wicklungen heraus gesehen wird 7 Diese Peri­
ode hat gerade für die letzten Entwicklungen 
von Kirche und Theologie ihre historisch 
eindeutigen und unabnehmbaren Leistungen 
erbracht. Jedenfalls liegt hier ein Büchlein 
vor, an dem niemand vorübergehen sollte, 
dem die aktuellen Entwicklungen in der Kir­
che am Herzen li~en. 
Wien Rudolf Weiler 

IMBACH JOSEF, Fragender Glaube. Antwor­
ten auf aktuelle Probleme. (110.) Don-. 
Bosco-V., München 1976. Kart. DM 12.80. 

In einem seiner letzten Bücher behauptet 
W. Nigg: ,,Ich habe nichts gegen die Theolo­
gen - Gott habe sie selig -, aber was 
sie heute ausführen, ist Fachwi!Ssenschaft, ist 
intellektuelle Geistesübung, während wir 
doch der Wegweisung und der Kraft bedür­
fen." Schon dieses, dem Umfang nach eher 
beschew.ene Büchlein, vermag jene Behaup­
tung zu widerlegen. Vielleicht gerade des­
wegen, weil der Autor auf die Fragen der 
in der Glaubenswi,ssenschaft Kleinen ein-

gegangen .iJSt, weil er es geschrieben hat 
für die fragenden und Suchenden und auf 
jede Frage ehrliche und zeitnahe Antwort 
zu geben versuchte. Sicher sind nicht alle 
aufgeworfenen und behandelten Fragen von 
gleicher Wichtigkeit, es kommt aber auch 
nicht allen Glaubensproblemen clie gleiche 
Bedeutung zu. Abschließend sei bemerkt: ein 
Glaube, der diese Fragen stellt, ist ein le­
bendiger Glaube; ein Glaube, der in Gefahr 
ist, in Gewohnheit und Alltagstrott einzu­
schlummern, kann durch cliese Fragen neu 
geweckt werden. Beide erfahren gemäß der 
anfangs zitierten Forderung „Wegweisung 
und Kraft". 
Spital am Pyhrn Erich Tischler 

PASTORALTHEOLOGIE 

ENGELMANN URSMAR (Hg.), Der heilige 
Pirmin und sein Pastoralbüchlein. (81.) Thor­
becke, Sigmaringen 21976. Ln. DM 24.-. 

Pirmin, Klosterbischof in Meaux, Mitgründer 
mehrerer Klöster, gestorben 753 als Abt von 
Hornbach, hat einen Leitfaden für die pasto­
rale Arbeit hinterlassen, der der Einwurze­
lung des christlichen Glaubens bei den ge­
tauften Germanen dienen sollte. Dileses 
Handbüchlein hat der Erzabt von Beuron 
zum Reichenau-Jubiläum {724-1974) mit 
einer historischen Einführung neu heraus­
gegeben. Der Obertragung des vulgärlateini­
schen Textes (nach der Ausgabe von Gall 
J ecker auf Grund der Einsiedler Handschrift 
199 aus dem Ende des 8. Jh.) stellten sich 
manchmal beträchtliche Schwierigkeiten ent­
gegen, zumal zur Erschließung des Sinnes 
nicht selten der gesamte kulturelle Hinter­
grund der Entstehungszeit zu beachten war. 
Pirmm hält sich in seinem Pastoralbüchle.in 
(bekanntgeworden unter dem Namen 
Scarapsus, von ex-carpere, also Exzerpt aus 
verschiedenen anderen Schriften) vor allem 
an die HI. Schrift, aber auch an die Väter 
(besonders an Augusmnus, Cäsarius von 
Arles, Martin von Braga, Isidor von Sevilla). 
Im 1. Teil stellt er die gesamte Heils­
geschichte dar (Indikativ) und läßt ihr im 
2. Teil eine Zusammenfassung der Pflichten 
des christlichen Lebens (Imperativ) folgen. 
So gibt seine Schrift Auf-schluß über theol. 
Denken und Verständnis des christlichen 
Lebens in einer Zeit, aus d,er wir nur wenige 
solche Quellen ·haben. 
Hinsichtlich der Anweisungen für das christ­
liche Leben kann als charakteristisch ange­
sehen werden, daß sich Pirmi,n wenig darum 
bemüht, sie sachlich einsichtig zu machen, 
sondern sich zu ihrer Begründung damit be­
gnügt, sie als Gebote aufzuzeigen. Im be­
sonderen mag interessileren, welche Stellung 
er in Fragen bezi>eht, in denen man heute 
gern nach ihrer historischen Entwicklung 
fragt. Einige seien genannt: Dile Trennung 
einer rechtmäßigen Ehe wird zugelassen, 
„wenn beide zustimmen der Liebe Christi 
wegen", aber auch wegen Ehebruches 
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